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Kulissenplan Bioenergie - Energie, Nahrung, Natur

Karte 6 Landwirtschaftlicher 
Anbau von Energiepflanzen
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Anbau von Energiepflanzen wird nicht empfohlen

Anbau von Energiepflanzen kann sich positiv auswirken

Eingeschränkte Em-
pfehlung für den Anbau 
von Energiepflanzen, 
Ableich mit Naturschutz und 
Regionalplanung erforderlich

* Anbaufläche ohne Naturschutzgebiete, 
Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile,
Ausgleichs-, Vertragsnaturschutz- und sonstige Ökoflächen
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Biogasanlage

Wasserschutzgebiet

Anbauauflagen; Möglichkeit Anbau Energiepflanzen
mit geringem Dünge- und Pflanzenschutzbedarf

Empfehlungen in den Schwerpunktgebieten des Naturschutzes nach ABSP

- Naturschutzfachliche Sicherung aller durch Bestand und 
Funktion als besonders einzustufenden Gebiete
- Verbesserung der Biotopfunktion des Roten Mains und 
seiner Zuflüsse
- Erhalt und Optimierung des noch vorhanden Feuchtgrünlandes
- Erhalt und Wiederausdehnung extensiver Grünlandnutzung

Roter Main und Einzugsgebiet

Hecke, Feldgehölz

geschützt nach Art. 16 BayNatSchG: bei Beeinträchtigung Ausgleich erforderlich

Hinweis auf Schutz nach § 30 BNatSch oder Art. 23 BayNatSchG:
Bei Beeinträchtigung Ausgleich erforderlich, bei Beeinträchtigung 
> 1 ha zusätzlich UVP erforderlich

nicht geschützt: naturschutzfachl. Empfehlung keine Nutzungsänderung

Empfehlung Prüfung Dauer der Anbaumöglichkeit

Vorbehaltsgebiet Abbau von Bodenschätzen

Vorranggebiet Windenergie


